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 Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen 1210
und Bundesstraßen)

Titel

Funktion
Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2006

1 000 €

Soll
2005

1 000 €

Ist
2004

1 000 €

Vorbemerkung

Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder oder
die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörper-
schaften die Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstra-
ßen des Fernverkehrs im Auftrage des Bundes. Da die Ein-
richtung der Straßenbaubehörden in diesem Falle nach
Art. 85 des Grundgesetzes Angelegenheit der Länder ist, sind
im Bundeshaushalt in der Hauptsache die Haushaltsmittel für
die Unterhaltung, den Um- und Ausbau sowie den Neubau
der nach dem Bundesfernstraßengesetz in der Fassung vom
20. Februar 2003 (BGBl. I S. 287) in der Baulast des Bundes
stehenden Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und
Bundesstraßen) veranschlagt.

Gemäß Art. 3 des Straßenbaufinanzierungsgesetzes vom
28. März 1960 (BGBl. I S. 201) ist über die Verwendung der
Straßenbaumittel ein Straßenbauplan aufgestellt, der dem
Kap. 12 10 als Anlage beigefügt ist.

Nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die vermögensrechtli-
chen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen
Bundesstraßen des Fernverkehrs (BStrVermG) i. d. F. des
Finanzanpassungsgesetzes vom 30.  August 1971
(BGBl. I S. 1426) erhält der Bund die Einnahmen, die sich

im Zusammenhang mit der Straßenbaulast, der Benutzung
der Bundesfernstraßen und der Bewirtschaftung des bun-
deseigenen Vermögens ergeben.

Nach § 6 Abs. 3 BStrVermG trägt der Bund die Zweckaus-
gaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die
Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und
Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens.  Er gilt
Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung und Bau-
aufsicht entstehen, durch die Zahlung einer Pauschale ab,
die für Kosten der Entwurfsbearbeitung 2 v. H. der Bauko-
sten, für Kosten der Bauaufsicht 1 v. H. der Baukosten be-
trägt.

Die Ausgaben werden nach Maßgabe und im Rahmen der
jährlichen Straßenbaupläne (Anlage zu Kap. 1210, gesondert
geheftet) verwendet; siehe hierzu auch Erläuterungen im
Straßenbauplan.

Darüber hinaus sind im Kapitel 1202 Haushaltsmittel für In-
vestitionen in die Bundesfernstraßen über die Verkehrsinfra-
strukturfinanzierungsgesellschaft unter anderem für Maß-
nahmen des Anti-Stau-Programms veranschlagt.
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